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Doppelte Kündigung bleibt möglich
Kündigt der Vermieter das Mietverhältnis wegen Nichtzah-
lung der Miete fristlos gem. § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB, so 
wird diese Kündigung unwirksam, wenn die ausstehende 
Miete innerhalb der Schonfrist (spätestens bis zum Ablauf 
von zwei Monaten  nach Eintritt der Rechtshängigkeit des 
Räumungsanspruchs hinsichtlich der fälligen Miete) nach-
gezahlt wird oder sich in dieser Zeit eine öffentliche Stelle 
zur Zahlung verpflichtet.
Fraglich war, wie sich die Schonfristzahlung auf eine hilfs-
weise erklärte ordentliche Kündigung auswirkt (siehe 
detaillierte Auseinandersetzung zum vorinstanzlichen 
Urteil des LG Berlin von Dietrich Beyer in GE [3] 2018, 173).
Der BGH hat nun mit Urteilen vom 19. September 2018 - VIII 
ZR 231/17 und VIII ZR 261/17 - entschieden, dass auch eine 
hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung wegen 
Zahlungsverzugs zur Beendigung eines Mietverhältnisses 
nach Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist führen kann, 
wenn die durch den Vermieter unter Berufung auf den-
selben Sachverhalt vorrangig erklärte und zunächst auch 
wirksame fristlose Kündigung durch eine vom Mieter nach 
Zugang der Kündigungserklärung vorgenommene Schon-
fristzahlung nachträglich unwirksam wird. Der Gesetzgeber 
habe gewährleisten wollen, dass die wirksam ausgeübte 
fristlose Kündigung im Falle der Schonfristzahlung trotz 
ihrer Gestaltungswirkung rückwirkend als unwirksam gilt 
und der Mietvertrag fortgesetzt wird. In einer solchen Situ-
ation komme eine gleichzeitig hilfsweise ausgesprochene 
ordentliche Kündigung zur Geltung, denn ihr Zweck sei 
auch, das Mietverhältnis trotz der Schonfristzahlung zu 
beenden.
Auch habe das Berufungsgericht allein darauf abgestellt, 
dass die fristlose Kündigung das Mietverhältnis (zunächst) 
auflöst, die bei der Auslegung einer Kündigungserklärung 
relevanten rechtlichen Zusammenhänge (insbesondere 
Wirkung des § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB) außer Acht gelassen 
und einen einheitlichen natürlichen Lebenssachverhalt 
(Zahlungsverzug, Kündigung, nachträgliche Befriedigung), 
auf den sich die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung 
bei vernünftiger lebensnaher und objektiver Betrachtung 
stütze, künstlich in einzelne Bestandteile aufgespalten.


